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EDITORIAL

Transparenz von den Grenzen
her gestalten!

D ie aktuelle Bundesregierung will mehr Transparenz schaffen. Jedenfalls
haben sich die politischen Parteien, die die Mehrheit der regierungs-
tragenden Abgeordneten im Bundestag stellen, im Koalitionsvertrag
auf mehr Transparenz verständigt. Ganze 23 Mal fällt der Begriff dort.

Im Vordergrund steht das allgemeine Ziel, „durch mehr Transparenz unsere Demo-
kratie [zu] stärken“. Festgeschrieben wird vor allem die Intention, „die Informati-
onsfreiheitsgesetze [sic: im Plural] zu einem Bundestransparenzgesetz weiter-
zuentwickeln.

Ein solches Bundestransparenzgesetz ist komplexer und komplizierter, als dies auf
den ersten Blick erscheint. Denn die Herausforderung besteht weniger darin,
anstelle eines primär antragsbezogenen und insofern reaktiven Informations-
zugangsrechts der Bürger eine antragsunabhängige, aktive Informationsbereitstel-
lungspflicht der Behörden vorzusehen. Mit einem solchen Modell der „proaktiven
Informationsfreiheit“ liegen längst Erfahrungen vor – neben den Transparenzge-
setzen einiger Bundesländer sehen auch das Geodatenzugangsregime oder das
Geologiedatengesetz eine antragsunabhängige Bereitstellung von Daten vor.

Die Herausforderung liegt vielmehr in der Verdichtung der verschiedenen Infor-
mationsfreiheitsgesetze zu einem Bundestransparenzgesetz. Denn selbst wenn
man die der föderalen Kompetenzverteilung geschuldete vertikale Ausdifferenzie-
rung des Informationsfreiheitsrechts außen vor lässt, bleiben auf der horizontalen
Bundesebene neben dem allgemeinen Informationsfreiheitsgesetz das Umwelt-
informationsgesetz, das Verbraucherinformationsgesetz, das Geodatenzugangs-
gesetz sowie das Geologiedatengesetz zu harmonisieren. Und diese Gesetze be-
treffen weitgehend nur die Datenzugänglichkeit. Doch in den Blick zu nehmen sind
auch Vorgaben über die Datenverwendung, wie sie namentlich im Datennutzungs-
gesetz geregelt sind. Viele dieser nationalen Vorschriften sind zudem unionsrecht-
lich determiniert, und das gilt ebenfalls für die wichtigsten Grenzen einer all-
gemeinen Informationsfreiheit zum Schutze von privaten Interessen: Das Daten-
schutzrecht, das Geschäftsgeheimnisgesetz und auch das Urheberrecht sind längst
unionsrechtlich geprägt, ohne dass ihr Verhältnis zu einer allgemeinen Informati-
onsfreiheit klar geregelt wäre. Vielmehr haben die Inkohärenzen im Informations-
zugangsrecht zwischenzeitlich ein Ausmaß angenommen, das den stets zu berück-
sichtigenden Schutz öffentlicher, insbesondere aber auch privater Belange unter-
läuft.

Insofern ist es dringend geboten, wahlweise die sektorspezifischen Zugangsrechte
bzw. Bereitstellungspflichten strikt voneinander zu trennen oder sich auf die
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gemeinsamen Leitplanken der Informationszugangsfreiheit
zu besinnen. Das gilt auch für das Verhältnis zu anderen
Informationszugangsrechten, wie sie etwa durch das Presse-
recht oder das parlamentarische Fragerecht gewährleistet
sind. Auf welche Weise bzw. über welchen Anspruch eine
Information öffentlich wird, ist ab dem Moment, zu dem sie
öffentlich wird, irrelevant. Es gibt kaum rechtliche oder
tatsächliche Möglichkeiten, die Verbreitung und Nutzung
einer einmal bereitgestellten Information zu beschränken.
Noch so differenziert ausgestaltete (und rechtsstaatlich ge-
botene) Anhörungs- und Beteiligungsrechte von Drittbetrof-
fenen im Verfahren der Entscheidung über die Bereitstellung
von Informationen laufen leer, wenn dieselbe Information
über andere Informationsrechte, etwa den presserechtlichen
Auskunftsanspruch, längst publik gemacht wird.

Das wiegt schwer. Die Preisgabe einer Information ist stets
irreversibel. Zudem findet zu keinem Zeitpunkt eine Quali-
tätskontrolle statt. Weder die Richtigkeit noch die Vollstän-
digkeit oder die Aktualität der Information werden attestiert
oder gar geprüft. Die Information kann aus dem Kontext
ihrer Erhebung gerissen und in jeden anderen überführt
werden. Der schon häufig betonte und doch nicht gelöste
Grundkonflikt zwischen dem zweckgebundenen Datenschutz
und dem kontextfreien Informationsfreiheitsrecht tritt hier
voll zutage.

Eine strikte Trennung der einzelnen Regelungsbausteine er-
scheint vor allem wegen der Entkoppelung der Information
von ihren Trägern und der damit verbundenen Unverbrauch-
barkeit und Ubiquität von Informationen kaum möglich.
Aber auch die vertikale Kompetenzverteilung erschwert eine
klare Trennung. Das gilt namentlich für die zugangsbestim-
menden Regelungen, die etwa im Umweltinformations- oder
Geodatenzugangsregime durch entsprechende Richtlinien
der EU determiniert werden. Und auch die zugangsbegren-
zenden Regelungen der EU, wie sie etwa in der Geschäfts-
geheimnis- und der Urheberrichtlinie ihren Ausdruck finden,
sorgen nicht immer für Klarheit, weil sie das Verhältnis zu
national begründeten Zugangsrechten zu Informationen der
öffentlichen Hand stets nur vage regeln. Überhaupt sind es
vor allem die unklaren Schnittstellen zu jeweils anderen
Zugangsrechten bzw. Zugangsgrenzen, die für Probleme sor-
gen. Selbst auf einer horizontalen Regelungsebene arbeiten
die Gesetze meist mit „Unberührt“- oder „Vorrang“-Klauseln,
deren Auslegung in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten
bereitet. Denn sie legen es nahe, den Anwendungsbereich
der Gesetze nicht abstrakt, sondern nach den Erfolgsaussich-
ten im konkreten Fall voneinander abzugrenzen. Dies ist
misslich. Besser, als im jeweils konkreten Fall im Interesse
einer maximalen Transparenz zu prüfen, ob und wie ein
Antragsteller zu einer begehrten Information gelangt, wäre
es, die Regelungsregime als solche klar und deutlich von-
einander zu unterscheiden. Dabei müsste auch für eine
Kohärenz zwischen Zugangsregelungen und Grenzbestim-
mungen gesorgt werden. Dies wird sich freilich stets nur auf
einer horizontalen Regelungsebene bewerkstelligen lassen,
und insoweit stellt sich die Frage, inwieweit eine Harmoni-
sierung des Informationsfreiheitsrechts nicht vorrangig auf
der Ebene der Union anzustreben ist.

Doch unabhängig von der – zunehmenden – europarecht-
lichen Determinierung verfügt der Bundesgesetzgeber doch
noch über erheblichen Gestaltungsspielraum, um zur Kon-
solidierung des Informationsfreiheitsrechts beizutragen.
Mag dabei auch der Wechsel von einem antragsbasierten
Zugangsrecht zu einer antragsunabhängigen Bereitstellungs-
pflicht im Vordergrund stehen, muss ein novelliertes Trans-
parenzregime aus mehreren Gründen von seinen Grenzen
her gedacht werden.

Dies gilt jedenfalls für grundrechtlich geschützte Informatio-
nen. Verfügt der Gesetzgeber hinsichtlich Daten, die keine
Grundrechte berühren, auch über einen weiten Gestaltungs-
spielraum, ist er im Bereich des Datenschutzrechts, der
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und des geistigen Ei-
gentums doch grundrechtlich determiniert.

Bei der Auslotung der grundrechtlich gebotenen Grenzen ist
zudem noch einmal die faktische Irreversibilität der öffent-
lichen Bereitstellung von Informationen in den Blick zu neh-
men. Informationen können nicht zurückgenommen wer-
den, ihre Nutzung kann kaum mehr kontrolliert werden.
Deshalb bedarf es vor ihrer Veröffentlichung stets einer
sorgfältigen Prüfung, welche Informationen überhaupt zu-
gänglich gemacht werden.

Hinzu kommen Besonderheiten, die das Modell der „pro-
aktiven“, antragsunabhängigen Informationsbereitstellung
von dem Modell der „passiven“, antragsgebundenen Infor-
mationsfreiheit unterscheiden. Weil Drittbetroffene bei einer
antragsunabhängigen Informationsbereitstellung mangels
prozeduraler Anknüpfungsmöglichkeiten nicht vor einer in-
dividuellen Informationspreisgabe angehört werden können,
muss schon bei der Bereitstellung von Daten eine Prog-
noseentscheidung darüber getroffen werden, ob und welche
Informationen etwa als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
geschützt und einer allgemeinen Zugänglichkeit somit
grundsätzlich entzogen sind. Dies freilich ist wegen der Kon-
text- und Zeitabhängigkeit der Geheimhaltungsbedürftigkeit
von Informationen kaum möglich. Im Zweifel werden ent-
sprechende Informationen nicht bereitgestellt werden dür-
fen. Mit Transparenzgesetzen wird daher eher eine Informa-
tionsbereitstellung in der Breite gewährleistet, während an-
tragsabhängige Informationsfreiheitsrechte tendenziell eine
Zugänglichkeit in die Tiefe bewerkstelligen können. Schon
aus diesen strukturellen Überlegungen heraus sollten beide
Systeme miteinander kombiniert werden.

Schließlich spricht der Grundgedanke der Einheit der Rechts-
ordnung für eine Ausrichtung der Transparenz an ihren
Grenzen. Dies vereinfacht im Übrigen auch den allgemeinen
Rechts- und Geschäftsverkehr, trägt also maßgeblich zu dem
Bürokratieabbau bei, der allenthalben propagiert und doch
immer wieder konterkariert wird. Im Übrigen erscheint es
geboten, sich von einem klandestin verstandenen Geheim-
nisbegriff zu lösen. Dem Geheimnis geht es nicht um Heim-
lichkeit, sondern um Vertraulichkeit.
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